
Seite 1

Statistisches Landesamt
Baden-Württemberg

Zweck, Art und Umfang der Erhebung 
Die Ergebnisse der Strukturerhebung im Dienstleistungs-
bereich ( SiD ) werden als Entscheidungshilfen für wirtschafts- 
und strukturpolitische Zwecke von den Landesregierungen  
und der Bundesregierung, aber gleichermaßen auch von  
Unternehmen und Verbänden dringend benötigt. Sie dienen 
u. a. den Berechnungen im Rahmen der volkswirtschaftlichen  
Gesamtrechnungen und sind Liefermerkmale der Bundes-
republik Deutschland zur Erfüllung der Strukturverordnung  
der Europäischen Gemeinschaft. 

Die SiD ist eine dezentrale Bundesstatistik. Nach einem  
bundeseinheitlichen Merkmalskatalog erfolgt die Befragung 
durch die zuständigen statistischen Ämter der Länder. Die  
Erhebung wird jährlich bei höchstens 15 % der im Erfassungs-
bereich wirtschaftlich tätigen Unternehmen bzw. Einrichtungen 
zur Ausübung einer freiberuflichen Tätigkeit als Stichprobe 
durchgeführt.

Der Erfassungsbereich der SiD umfasst die Wirtschaftsab-
schnitte H, J, L, M, N und Abteilung 95 der Klassifikation der 
Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008.

Rechtsgrundlagen 
Dienstleistungsstatistikgesetz ( DlStatG ) vom  
19. Dezember 2000 ( BGBl. I S. 1765 ), das zuletzt durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 17. März 2008 ( BGBl. I S. 399 ) 
geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistik-
gesetz ( BStatG ) vom 22. Januar 1987 ( BGBl. I S. 462, 565 ), 
das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom  
7. September 2007 ( BGBl. I S. 2246 ) geändert worden ist.  
Erhoben werden die Angaben zu § 3 DlStatG.

Auskunftspflicht 
Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 5 Absatz 1 DIStatG in  
Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Inhaberinnen 
und Inhaber bzw. Leiterinnen und Leiter der Erhebungseinheit 
auskunftspflichtig. 

Nach § 5 Absatz 2 DlStatG besteht für Existenzgründer im 
Sinne des § 7g Absatz 7 Satz 2 und 3 des Einkommensteuer-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
19. Oktober 2002 ( BGBl. I S. 4210, 2003 I S. 179 ), im Kalen-
derjahr der Betriebseröffnung keine Auskunftspflicht. In den 
beiden folgenden Kalenderjahren besteht keine Auskunfts-
pflicht, wenn das Unternehmen im jeweils letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von weniger als 
500 000 Euro erwirtschaftet hat. Existenzgründer, die von  
ihrem Recht, keine Auskunft zu erteilen, Gebrauch machen  
wollen, haben das Vorliegen der vorgenannten Vorausset-
zungen nachzuweisen. Es steht ihnen jedoch frei, die Aus-
künfte zu erteilen.

Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung 
zur Auskunftserteilung haben nach § 15 Absatz 6 BStatG 
keine aufschiebende Wirkung. 

Geheimhaltung 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG 
grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt 
werden. 

Nach § 6 DlStatG dürfen an die obersten Bundes- und Landes-
behörden für die Verwendung gegenüber den gesetzgebenden 
Körperschaften und für Zwecke der Planung, jedoch nicht für 
die Regelung von Einzelfällen, vom Statistischen Bundesamt 
und den statistischen Ämtern der Länder Tabellen mit statis-
tischen Ergebnissen übermittelt werden, auch soweit Tabellen-
felder nur einen einzigen Fall ausweisen. 

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen 
oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger 
wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissen-
schaftlicher Vorhaben Einzelangaben zur Verfügung zu stellen, 
wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem un-
verhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeits-
kraft den Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden  
können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Per-
sonen, die Empfänger von Einzelangaben sind. 

Nach § 47 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Juli 2005  
( BGBl. I S. 2114; 2009, S. 3850 ), das zuletzt durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 22. Dezember 2010 ( BGBl. I S. 2262 )  
geändert worden ist, werden der Monopolkommission für die 
Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzent- 
ration zusammengefasste Einzelangaben über die Vomhun-
dertanteile der größten Unternehmensgruppen, Unterneh-
men, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des 
jeweiligen Wirtschaftsbereichs übermittelt. Hierbei dürfen die 
zusammengefassten Einzelangaben nicht weniger als drei 
Einheiten betreffen und keine Rückschlüsse auf zusammenge-
fasste Angaben von weniger als drei Einheiten ermöglichen.

Hilfsmerkmale, Identnummer, Löschung und  
Statistikregister 
Name und Anschrift der Erhebungseinheit sowie Name, Tele-
fonnummer und E-Mail-Adresse der für eventuelle Rückfragen 
zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die  
lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. 

Die Fragebogen, auf denen sich diese Hilfsmerkmale befin-
den, werden spätestens nach Abschluss der jeweiligen Erhe-
bung vollständig vernichtet bzw. gelöscht. 

Die verwendete Identnummer dient der Unterscheidung der  
in die Erhebung einbezogenen Erhebungseinheiten und der 
rationellen Aufbereitung der Erhebung. Sie besteht aus einer 
Kennung für das jeweilige Bundesland und aus einer laufen-
den, frei vergebenen Nummer. 

Name und Anschrift der Erhebungseinheiten sowie der 
Schwerpunkt der wirtschaftlichen Tätigkeit werden zusammen 
mit den Angaben zu tätigen Personen und zum Gesamt-
umsatz in das Unternehmensregister für statistische Verwen-
dungszwecke ( Statistikregister ) aufgenommen. Rechtsgrund-
lagen hierfür sind § 13 BStatG und die Verordnung ( EG )  
Nr. 177/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Februar 2008 ( ABl. L 61 vom 5.3.2008, S. 6 ). 
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